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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Mittels Postulat forderte Giovanni Merlini (fdp, TI) den Bundesrat auf, einen Bericht zu
erarbeiten, der die gegenwärtigen Beziehungen zwischen EU und OECD auf der einen
Seite und der Schweiz auf der anderen Seite hinsichtlich der Besteuerung natürlicher
und juristischer Personen darlegt. Besonders zu beachten sei die «aggressive
Steuerpolitik» einzelner EU- und OECD-Länder sowie die von der Europäischen
Kommission beabsichtigte Erstellung einer schwarzen Liste mit Steueroasen. Der
Postulant kritisierte die in der Vergangenheit von EU und OECD eingenommene
«feindselige Haltung» gegenüber der schweizerischen Steuerpolitik, welche vor allem
durch die inkohärente Anwendung der Beurteilungskriterien bei der Erstellung von
Länderlisten spürbar geworden sei. Er bemängelte unter anderem die Bevorzugung von
EU-Mitgliedsstaaten respektive die strengere Behandlung von Drittstaaten sowie die
fehlende Berücksichtigung sogenannter Tax Rulings. 
In seiner Antwort vom Mai 2017 verwies der Bundesrat darauf, dass die Schweiz die
Kriterien des Steuerscreenings für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich
bereits mehrheitlich erfülle und sie daher nicht auf der schwarzen Liste der EU geführt
werden würde. EU-Mitgliedstaaten seien von diesem Screening ausgenommen, da sie
zur Einhaltung EU-interner Regelungen verpflichtet seien und auch von mit der OECD
verbundenen Gremien überprüft werden würden.

Bei der Behandlung im Nationalrat im März 2018 hob der zuständige Bundesrat Ueli
Maurer zudem hervor, dass mit der Steuervorlage 17 das Schweizer Steuerregime für
den internationalen Steuerwettbewerb angepasst werde und viele Bedenken des
Postulanten bereits aufgenommen worden seien. Der durch das Postulat geforderte
Bericht enthielte zudem Informationen, die öffentlich verfügbar seien und sich
monatlich verändern könnten, und wäre also bei seiner Publikation bereits veraltet.
Somit sei das Postulat nicht zielführend. Dementsprechend empfahl der Bundesrat die
Ablehnung des Postulats. Der Nationalrat folgte diesem Antrag jedoch nicht und
überwies das Postulat mit 168 zu 21 Stimmen (bei 0 Enthaltungen). 1

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
AMANDO AMMANN

Le 15 novembre 2017, le Conseil fédéral soumet au Parlement le projet d'arrêté fédéral
portant sur l'approbation de la Convention contre les doubles impositions entre la
Suisse et le Kosovo (CDI-Kosovo). A titre de précision, depuis le 17 février 2008, date de
la déclaration d'indépendance du Kosovo, et jusqu'au 1er janvier 2011, le pays de l'ex-
Yougoslavie bénéficiait tacitement de la Convention établie en 2005 entre la Suisse et la
Serbie-et-Monténégro.
Le Conseil des Etats est le premier à se prononcer sur la CDI-Kosovo signée à Pristina
en mai 2017. L'entrée en matière est décidée sans opposition. Les sénatrices et
sénateurs souhaitent cependant la suppression de l'article prévoyant qu'à l'avenir, les
conventions similaires ou identiques ne soient plus soumises au référendum facultatif.
Selon le chef du département fédéral des finances, Ueli Maurer, la disposition litigieuse
est fondée sur la volonté du Conseil fédéral de favoriser un allègement du processus
bureaucratique. A titre de rappel, les parlementaires se sont déjà exprimés sur une
question comparable dans le cadre des discussions relatives à l'accord de libre-
échange conclu avec la Georgie. La chambre des cantons tranche en définitive en
faveur d'une version modifiant le projet du Conseil fédéral (40 voix pour, 1 contre et 1
abstention). Le projet passe au Conseil national. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.02.2018
AUDREY BOVEY

Unter der Leitung von Bundespräsident Ueli Maurer empfing der Bundesrat im April
2019 Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein zu einem
zweitägigen Staatsbesuch. Im Zentrum der Gespräche in Bern standen das 100-jährige
Jubiläum der bilateralen Beziehungen, europäische Themen wie Migration, Brexit und
Finanz-/Steuerfragen sowie die Kooperation der beiden Länder im internationalen
Kontext. Den zweiten Tag verbrachte die Delegation in der Westschweiz, wo sie unter
anderem die EPFL besuchte. 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 03.04.2019
AMANDO AMMANN
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Vom 26. bis zum 29. Oktober 2019 besuchte Bundespräsident Ueli Maurer in Begleitung
einer Finanzdelegation die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien,
die beiden wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der Golfregion. Damit holte der
Bundespräsident den bereits für 2018 angesetzten, aber aufgrund des Mordes am
saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi verschobenen Besuch nach. Das
Verhältnis zwischen der Schweiz und Saudi-Arabien sei in jüngerer Vergangenheit
zudem auch wegen der Affäre um die Pilatus Flugzeugwerke belastet, analysierte der
Tages-Anzeiger.
Ziele des Besuchs waren unter anderem die Weiterentwicklung der bilateralen
Beziehungen und die Umsetzung verschiedener wirtschaftlicher und steuerlicher
Abkommen mit den beiden Staaten. Auch Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der
Demokratie und der Menschenrechte standen gemäss offizieller Medienmitteilung auf
dem Programm. Auf seiner Reise machte Maurer zuerst in den VAE halt, wo er
gemeinsam mit seiner Delegation an einem finanzpolitischen Dialog zur Stärkung der
bilateralen Wirtschaftsbeziehungen teilnahm. Symbolisch setzte er zudem den ersten
Spatenstich auf dem Gelände der Expo 2020, womit er den Baubeginn des umstrittenen
Schweizer Pavillons einläutete. Am 28. Oktober folgte die Teilnahme an der «Future
Investment Initiative», einem Investorengipfel in Riad (Saudi-Arabien). Auch ein
Empfang beim saudischen König Salman bin Abd al-Aziz Al Saud und Prinz Mohammed
bin Salman war Teil des offiziellen Besuchs. 
Der Besuch zog sowohl in der Schweiz wie auch international Kritik auf sich.
Parlamentarierinnen und Parlamentarier von links bis weit ins bürgerliche Lager
kritisierten die Reise Maurers. Für Unmut sorgte vor allem, dass die Reise erst einen Tag
im Voraus angekündigt worden war. Für Sibel Arslan (basta, BS) war eine derartige
«Nacht-und-Nebel-Aktion» nicht akzeptabel. Auch weitere Mitglieder der APK-NR
hinterfragten die Motivation und Umstände des Staatsbesuchs. Für den Tages-Anzeiger
ging es Maurer «offensichtlich um die Interessen des Wirtschafts- und Finanzplatzes
Schweiz», da Schweizer Banken je nach Schätzungen bis zu 300 Mrd. Dollar an
saudischem Vermögen verwalteten. Darauf deute auch die Zusammensetzung der
Delegation hin, zu der neben dem Präsidenten der Schweizerischen Bankiervereinigung
auch Vertreter von UBS und CS gehörten. Der Blick warf der Schweizer Delegation
hingegen vor, sich für die PR-Offensive zur Rehabilitierung des saudischen Kronprinzen
Mohammed bin Salman, der für den Mord an Kashoggi mitverantwortlich gemacht
wurde, instrumentalisieren zu lassen. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.10.2019
AMANDO AMMANN

In der Frühlingssession 2020 beriet der Nationalrat über die Protokolländerung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Schweden. Die WAK-NR hatte mit grosser
Mehrheit die Anpassung sämtlicher hängiger Doppelbesteuerungsabkommen gefordert,
dazu gehörten auch jene mit Norwegen, dem Iran, der Ukraine, Neuseeland und den
Niederlanden. Als Sprecher der Kommission empfahl Nationalrat Bendahan (sp, VD), die
«kleinen Anpassungen mit geringen finanziellen Auswirkungen» anzunehmen, um die
Schweizer Gesetzgebung den durch das BEPS-Übereinkommen mit der OECD
geschaffenen Umständen anzugleichen. Der anwesende Bundesrat Maurer
argumentierte ebenso und hob die erhöhte Rechtssicherheit und die positive
wirtschaftliche Entwicklung hervor, die durch die Änderungen erreicht würden. 
Eintreten wurde ohne Gegenvorschlag beschlossen. In der Gesamtabstimmung nahm
der Nationalrat das Geschäft mit 157 zu 27 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) an, wobei die
Gegenstimmen ausschliesslich von Mitgliedern der SVP stammten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN

Im Vorfeld der Herbstsession beriet die WAK-SR das Doppelbesteuerungsabkommen
mit Saudi-Arabien und beantragte dem Ständerat mit 7 zu 1 Stimmen (bei 2
Enthaltungen), diesem zuzustimmen. Kommissionssprecher Levrat (sp, FR) unterstützte
die Vorlage in der Herbstsession zwar ausdrücklich, teilte aber auch gewisse Bedenken
mit. Diese bezogen sich auf die steuerliche Behandlung von Unternehmen, die in Saudi-
Arabien Dienstleistungen erbringen, ohne dort einen Sitz oder eine ständige
Niederlassung zu haben. Die OECD und die Schweiz, wie auch die Mehrheit der UNO-
Staaten, unterstellten derartige Betriebe erst ab 183 Arbeitstagen innerhalb von zwölf
Monaten und physischer Präsenz einer Steuerpflicht. Unter saudi-arabischem Recht
reiche dafür jedoch bereits eine virtuelle Präsenz aus, erklärte Levrat. Gerade bei
Unternehmen mit Beratungsleistungen führten diese unterschiedlichen Definitionen
unter Umständen zu Divergenzen. Ständerat Levrat stellte aber in Aussicht, dass man
nach Abschluss des Abkommens ein Verständigungsverfahren einleiten könne, um die
genaue Auslegung des Abkommens durch die saudischen Behörden zu klären. Martin
Schmid (fdp, GR) zeigte sich diesem Verständigungsverfahren gegenüber kritisch, da ein

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
AMANDO AMMANN
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solches in der Praxis mehrere Jahre in Anspruch nehme. Bundesrat Maurer
beschwichtigte die Gemüter mit der Erklärung, dass die Frage der Betriebsstätten in
mehreren Abkommen der Schweiz gleich gelöst worden sei, auch wenn es nicht dem
Schweizer Ideal und dem UNO-Standard entspreche. Wenn man diese Lücke beheben
wolle, dann müsse man demnach zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen neu
aufrollen. Bundesrat Maurer verdeutlichte, dass ein Abkommen, welches trotz Lücke
sehr vieles regle, der Alternative ohne Abkommen vorzuziehen sei. Der Ständerat nahm
den Entwurf mit 24 zu 2 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) deutlich an. 
In der Schlussabstimmung bestätigte der Ständerat das klare Ergebnis mit 29 zu 4
Stimmen (bei 11 Enthaltungen), während es im Nationalrat durch die zahlreichen
Enthaltungen der SVP-Fraktion und der Nein-Stimmen der Grünen und SP mit 79 zu 78
Stimmen (bei 38 Enthaltungen) noch einmal spannend wurde. 6

Die Doppelbesteuerungsabkommen mit Kuwait und Bahrain (BRG 20.066) kamen in
der Wintersession 2020 in den Nationalrat, sorgten dort aber kaum für
Diskussionsbedarf. Christian Lüscher (fdp, GE) unterstützte im Namen der WAK-NR den
Abschluss des Doppelbesteuerungsabkommens mit Bahrain, unter anderem weil das
Land eine grosse Investitionskapazität besitze und es bereits mit zahlreichen anderen
europäischen Ländern ähnliche Abkommen abgeschlossen habe. Laut Lüscher würde
das Abkommen, welches inhaltlich der Schweizer Vertragspraxis gemäss OECD
entspreche und damit die BEPS-Mindeststandards der OECD erfülle, den Schweizer
Finanzplatz und damit die Schweizer Wirtschaft im Allgemeinen stärken. Auch das
Änderungsprotokoll mit Kuwait empfahl die Kommission zur Annahme, da dieses eine
Anpassung an die neuen BEPS-Mindeststandards gewährleiste . Es enthalte überdies
wichtige Verbesserungen bezüglich der Besteuerung von Dividenden und Zinsen,
schaffe die Quellensteuer fast gänzlich ab und enthalte eine Schiedsklausel zur
Erhöhung der Rechtssicherheit. Bundesrat Ueli Maurer unterstrich in der Debatte die
Bedeutung der bilateralen Beziehungen mit Bahrein, indem er auf die bereits
bestehenden Freihandels- und Luft- und Schifffahrtsabkommen verwies. Der
Nationalrat nahm das Abkommen mit Bahrein mit 137 zu 25 Stimmen (bei 22
Enthaltungen) und das Änderungsprotokoll mit Kuwait mit 138 zu 25 Stimmen (bei 18
Enthaltungen) deutlich an. Die Nein-Stimmen und Enthaltungen stammten fast
ausschliesslich von der SVP-Fraktion, welche Vorlagen zur Entwicklung des
internationalen Steuerrechts laut eigener Aussage konsequent ablehne. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2020
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2021 nahm der Ständerat die Änderungsabkommen der
Doppelbesteuerungsabkommen mit Liechtenstein (BRG 20.085), Malta (BRG 20.086)
und Zypern (BRG 20.087) diskussionslos und mit 45 Stimmen einstimmig an. Zuvor
hatte Christian Levrat (sp, FR) die kleine Kammer daran erinnert, dass die drei
Abkommen seit ihrem Abschluss keine Anpassung erfahren hatten. Bundesrat Maurer
betonte, dass die drei Änderungsabkommen keine politischen Änderungen, sondern
nur Anpassungen an die neuen OECD-Standards enthielten. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2021 nahm der Ständerat das Änderungsabkommen  zum
Doppelbesteuerungsabkommen mit Kuwait und das Doppelbesteuerungsabkommen
mit Bahrain (BRG 20.066) ohne Gegenstimme an. Bundesrat Maurer hatte zuvor
ausführlich die Vorteile des DBA mit Kuwait dargelegt. Dazu gehören Verbesserungen
der steuerlichen Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Investitionen, sowie
verschiedene Steuerbefreiungen. 
Auch in der Schlussabstimmung fielen die Resultate sehr deutlich aus. Der Nationalrat
stimmte den Abkommen mit 142 zu 39 Stimmen (bei 14 Enthaltungen), der Ständerat mit
44 Stimmen einstimmig zu. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2021
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2021 beschäftigte sich die grosse Kammer als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über die Durchführung von internationalen Abkommen im
Steuerbereich (StADG), das im Rat grundsätzlich unbestritten war. Der Bundesrat sah
eine Totalrevision des Bundesgesetzes über die Durchführung von zwischenstaatlichen
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vor, welches noch aus dem Jahr
1951 datiert und für veraltet befunden wurde. Die WAK-NR hatte das Geschäft im
Vorfeld der Session zur Annahme empfohlen und war den Beschlüssen des Ständerats
weitgehend gefolgt. Kommissionssprecherin Amaudruz (svp, GE) erklärte, die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2021
AMANDO AMMANN
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Kommission habe nur eine kleine Änderung hinsichtlich der Ausgleichszahlungen bei
der Verrechnungssteuer vorgenommen. Zudem seien zwei Minderheitsanträge Aeschi
(svp, ZG) eingereicht worden. Minderheitssprecher Aeschi forderte in diesen eine
Abschwächung der Strafbestimmungen in zweierlei Hinsicht. Einerseits verlangte er die
Streichung des Tatbestands der Fahrlässigkeit, sodass nur vorsätzlich ungerechtfertigte
Rückerstattungen der Verrechnungssteuer bestraft werden könnten, andererseits
wollte er die Busse auf maximal CHF 30'000 beschränken, während im Gesetzestext
eine Busse bis zum «Dreifachen des unrechtmässigen Vorteils» vorgesehen war. Da sich
jedoch alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP ausdrücklich für die
Kommissionsmehrheit und gegen die Minderheitsanträge ausgesprochen hatten,
schienen diese Anliegen wenig aussichtsreich.
Bundesrat Maurer stellte erfreut fest, dass zwischen Parlament und Bundesrat keine
Differenzen bestünden. Der Gesamtbundesrat akzeptiere die «sprachliche
Präzisierung» der Kommissionsmehrheit. Maurer bat die grosse Kammer, die
Minderheitsanträge von Nationalrat Aeschi abzulehnen, weil man sonst im vorliegenden
Gesetz eine andere Strafbestimmung schaffen würde als im Verrechnungssteuergesetz.
Zudem würde man ausländische Straftäter gegenüber inländischen bevorzugen. Die
Minderheitsanträge wurden mit 139 zu 49 beziehungsweise 140 zu 49 Stimmen klar
abgelehnt. Der Gesetzesentwurf als Ganzes wurde einstimmig angenommen und ging
aufgrund der vorgenommenen Präzisierung des Gesetzestexts zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat. 10

In der Herbstsession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit dem
Grenzgängerabkommen und dem Protokoll zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Italien. Marco Chiesa (svp,
TI) legte dem Rat einen Ordnungsantrag vor, um das Geschäft zu sistieren, bis Italien die
Schweiz von der schwarzen Liste von 1999 streicht. Diese Liste sieht eine Umkehr der
Beweislast des Steuerdomizils für in Italien wohnhafte natürliche Personen vor, die
ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegen wollen. Chiesa begründete den Antrag damit,
dass man dringend abwarten müsse, wie sich andere Dossiers entwickelten, bevor man
den letzten Trumpf, den die Schweiz in den Verhandlungen halte, verwerfe. Er ging
davon aus, dass das Abkommen nicht den gewünschten Antidumping-Effekt für den
Tessiner Arbeitsmarkt haben werde und Grenzgänger weiterhin steuerlich privilegiert
würden. Dass die Schweiz von Italien trotz langjährigem Informationsaustausch noch
immer als Steuerparadies auf der schwarzen Liste geführt werde, bezeichnete er als
«unwürdig». Nur diplomatischer Druck könne daran etwas ändern. Ausserdem sei
Italien der Schweiz auch bei den Verhandlungen über den erleichterten Zugang zum
italienischen Finanzmarkt für schweizerische Marktteilnehmende – ohne die
Verpflichtung einer Niederlassung in Italien – nicht entgegengekommen, bemängelte
der SVP-Nationalrat. Da der Ordnungsantrag der WAK-SR nicht vorgelegt worden war,
konnte ihr Sprecher Pirmin Bischof (mitte, SO) nur mutmassen, dass die Kommission
diesen wohl abgelehnt hätte. Die Kommission habe in der Beratung begrüsst, dass die
Erhebung der Quellensteuer in der Schweiz ab Inkrafttreten des Abkommens von 40 auf
80 Prozent steigen soll. Auch Finanzminister Maurer sprach sich gegen die Sistierung
aus. Zwar seien nicht alle Probleme mit Italien ausgeräumt worden, doch das Ergebnis
der jahrelangen Verhandlungen habe die ursprünglichen Erwartungen übertroffen und
man arbeite am erwähnten Zugang zum Finanzmarkt. Die von Chiesa kritisierte
schwarze Liste habe kaum mehr Bedeutung, erklärte Maurer. Der Ordnungsantrag
Chiesa wurde mit 34 zu 7 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt. Dem Entwurf des
Bundesrats stimmte die kleine Kammer in der Folge mit 43 zu 1 Stimmen – die Nein-
Stimme stammte von Chiesa – deutlich zu. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat über die Änderungsprotokolle der
Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordmazedonien und Japan (BRG 21.074). Die
WAK-NR hatte mit grosser Mehrheit die Zustimmung zu den beiden Abkommen
beantragt. Bundesrat Ueli Maurer erklärte, dass man alle der über hundert DBAs den
neuen Mindeststandards der OECD anpassen müsse, so auch in diesem Fall. Der
Nationalrat nahm das Änderungsprotokoll für Japan einstimmig, jenes für
Nordmazedonien mit 134 zu 41 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) an. Ein Grossteil der SVP-
Fraktion hatte gegen Letzteres gestimmt, jedoch ohne sich in der Debatte dazu zu
äussern. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2022
AMANDO AMMANN
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Anfang 2022 hatte die WAK-NR das Grenzgängerabkommen und das Protokoll zur
Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Italien fast
einstimmig zur Annahme beantragt, gleichzeitig aber auch beim SIF eine Roadmap zur
Streichung der Schweiz von der Schwarzen Liste Italiens von 1999 und zur Gewährung
des Zugangs der Schweizer Banken zum italienischen Markt in Auftrag gegeben. 
Im Nationalrat entspann sich in der darauffolgenden Frühjahrssession eine lange
Debatte unter den Tessiner Ratsmitgliedern verschiedener Parteien, die sich an der
nicht vollständigen Umsetzung der Roadmap von 2015 und einem Sistierungsantrag der
SVP entzündet hatte. Kommissionssprecher Beat Walti (fdp, ZH) erklärte, dass sich die
Kommission einig gewesen sei, dass die neue Grenzgängerregelung eine Verbesserung
bedeute. Es sei jedoch zu mehreren Sistierungsanträgen gekommen, weil andere
Themen, die in der Roadmap erwähnt wurden, nach wie vor ungeklärt seien. Dieses
Anliegen habe die Kommissionsmehrheit aber abgelehnt, weil man nicht mit dem
Verzicht auf einen eigenen Vorteil Druck ausüben könne. Dennoch lag auch im
Nationalrat ein Sistierungsantrag Marchesi (svp, TI) mit identischer Forderung vor, den
Kommissionssprecher Walti konsequenterweise zur Ablehnung empfahl. Greta Gysin
(gp, TI) sprach sich im Namen der grünen Fraktion für die Annahme des Abkommens aus
und wunderte sich über den Widerstand der Tessiner SVP-Vertreter, die 2015 auf die
Unterzeichnung des damaligen Abkommensentwurfs gedrängt hatten, obwohl dieser für
die Schweiz weniger vorteilhaft gewesen wäre. Auch SP-Nationalrat Storni (sp, TI)
begrüsste im Namen seiner Partei das Abkommen, welches zwar nicht die durch die
Grenzgängerinnen und Grenzgänger ausgelösten Probleme des Tessiner Arbeitsmarkts
lösen werde, aber zumindest den Vorteil der niedrigeren Steuerbelastung in Italien
abschwäche. Die SP lehne den Sistierungsantrag ab, fordere den Bundesrat aber
zugleich auf, den Druck zu erhöhen, um den Marktzugang zu verbessern und die
Streichung von der Schwarzen Liste zu erreichen. Marco Romano (mitte, TI) kritisierte
den Bundesrat scharf für den Ausgang der Verhandlungen, bei denen Italien alles
bekommen habe, was es wollte, insbesondere die zehnjährige Übergangsfrist bis zur
Anwendung des neuen Abkommens. Sollte Italien das Abkommen nicht bis Ende Jahr
abschliessen, verlangte Romano, dass das bestehende Abkommen gekündigt wird und
das neue Abkommen ohne Übergangsfrist in Kraft tritt. Der anwesende Bundesrat
Maurer verteidigte die Übergangsfrist als Kompromiss, da Italien deutlich mehr
gefordert habe. Er teilte dem Nationalrat mit, dass der Bundesrat den Abschluss des
parlamentarischen Prozesses in Italien im März 2022 erwarte. Es gäbe keine Opposition
oder andere Anzeichen für eine Verzögerung der Behandlung. Auch zu den beiden
offenen Punkten der Roadmap bezog er Stellung. Die schwarze Liste bezeichnete
Maurer als «Stück Papier» ohne Wirkung, wobei Italien positive Signale hinsichtlich
einer Streichung aussende. Der Marktzugang für Schweizer Banken in Italien sei
hingegen «der grosse Brocken», der noch übrig bleibe. Die Schweiz habe, mit
Ausnahme von Deutschland, in keinem EU-Land einen solchen Marktzugang. Italien
werde die Lösung dieses Problems aber wahrscheinlich nicht selbstständig, sondern im
Rahmen der EU vornehmen. Angesichts der gegenwärtigen bilateralen Beziehungen zur
EU sehe er diesbezüglich «kein Licht am Ende des Tunnels». Der Bundesrat lehne aus
diesen Gründen die Sistierung des Abkommens ab, auch weil man den Kontakt mit
Italien verlieren würde. Maurer mutmasste, dass Italien gar froh über einen Abbruch
wäre, weil man der Schweiz im Abkommen weit entgegengekommen sei. 
Der Nationalrat lehnte den Sistierungsantrag mit 136 zu 55 Stimmen klar ab. Nur die
SVP-Fraktion sowie die beiden Tessiner Mitte-Nationalräte Regazzi (mitte, TI) und
Romano stimmten dafür. Den Entwurf nahm die grosse Kammer in der Folge mit 186 zu
4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 
In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat das Geschäft mit 183 zu 5 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) an, der Ständerat tat dies einstimmig. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN

Mitte April 2022 kündigte der Bundesrat eine Reise von Bundesrat Guy Parmelin in die
USA, sowie dessen Teilnahme an der Frühjahrstagung des IWF und der WBG in
Washington an. Dort sollte er begleitet werden von Bundesrat Ueli Maurer und
Nationalbankpräsident Thomas Jordan. Guy Parmelin reiste am 19. April nach San
Francisco, um mit Schweizer Unternehmen und kalifornischen Behörden die Umsetzung
des MoU über die Kooperation im Bereich Berufsbildung zu sprechen. Darüber hinaus
führte er im Rahmen des von Swissnex organisierten Besuchs Gespräche mit
Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, sowie von Hochschulen und
Technologiefirmen. Swissnex – das globale Schweizer Netzwerk für Bildung, Forschung
und Innovation – verbinde die Schweiz in diesen Bereichen mit den USA und
unterstütze Partner bei der internationalen Vernetzung, teilte der Bundesrat in seiner
Medienmitteilung mit. 

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 22.04.2022
AMANDO AMMANN
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Bundesrat Maurer und SNB-Präsident Jordan nahmen derweil an einem Treffen der
Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20 teil, sowie am Ministertreffen der
Financial Action Taks Force on Money Laundering, die sich der Bekämpfung von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung widmet. Danach nahmen alle drei
Schweizer Repräsentanten gemeinsam an der Tagung des IWF und der WBG teil, die den
Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die
wirtschaftspolitischen Antworten auf den Klimawandel und die Förderung der
Klimatransition in ärmeren und vulnerablen Ländern thematisierte. Der
Entwicklungsausschuss der Weltbank beriet zudem die Verschuldung von Staaten und
das Potenzial der Digitalisierung für die Entwicklung in fragilen und von Konflikten
betroffenen Ländern. Die Schweiz unterstützte dieses Engagement der WBG und
forderte weitere Massnahmen zur Schuldentransparenz.
Für Aufregung sorgte eine Protestaktion gegen die russische Regierung: Nachdem der
russische Finanzminister virtuell das Wort ergriffen hatte, verliess die Hälfte der
Teilnehmenden an der Sitzung des IWF den Saal. Bundesrat Maurer beteiligte sich nicht
an dieser Aktion, da er nach eigener Aussage einen Staat repräsentiere, der neutral sei
und er nicht seine persönliche Betroffenheit markieren müsse. 14

In der Sommersession 2022 wurden die Änderungsprotokolle der
Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordmazedonien und Japan im Ständerat
beraten. Eva Herzog (sp, BS), Sprecherin der WAK-SR, legte der kleinen Kammer dar,
dass es bei den beiden Protokollen um die Umsetzung der BEPS-Mindeststandards der
OECD gehe. Dazu gehörten Anpassungen zur Verhinderung von
Abkommensmissbräuchen sowie die Durchsetzung der Regeln zur Verbesserung der
Streitbeilegung. Sie erklärte auch die Unterschiede zwischen den beiden Protokollen,
denn während jenes mit Nordmazedonien neue Bestimmungen zum
Informationsaustausch auf Ersuchen und zur Besteuerung von Unternehmensgewinnen
vorsah, regelte jenes mit Japan vor allem Fragen zur Steuerbefreiung von Dividenden
und Zinsen. Finanzminister Maurer hob primär die Vorzüge der Schiedsklausel hervor,
die für mehr Rechtssicherheit sorgen werde. Die kleine Kammer nahm beide
Änderungsprotokolle einstimmig an. In der Schlussabstimmung zum Ende der Session
war der Bundesbeschluss zum Änderungsprotokoll mit Japan ebenfalls unbestritten.
Der Nationalrat stimmte mit 187 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), der Ständerat sogar
einstimmig dafür. Das Änderungsprotokoll mit Nordmazedonien nahm der Ständerat
wiederum einstimmig an, das Ergebnis im Nationalrat war mit 146 zu 49 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) jedoch weniger deutlich. Ein Grossteil der SVP-Fraktion hatte für
Ablehnung gestimmt, blieb mit dieser Position aber alleine. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2022
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2022 beriet der Nationalrat über das neue
Doppelbesteuerungsabkommen mit Äthiopien und das Änderungsprotokoll des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Armenien (BRG 22.033). Martin Landolt (mitte,
GL) empfahl im Namen der WAK-NR beide Abkommen zur Annahme. Das neue
Abkommen mit Äthiopien erlaube es der Schweiz, ihr Abkommensnetz in Ostafrika
auszubauen, was für die Exportwirtschaft in Zukunft von Bedeutung sein werde. Man
habe zwar eine Bestimmung über die Vergütung für technische Dienstleistungen nicht
ins Abkommen aufnehmen können, dennoch stelle es ein ausgewogenes
Verhandlungsergebnis dar und entspreche weitgehend dem Musterabkommen der
OECD. Finanzminister Ueli Maurer wies darauf hin, dass Rechtssicherheit für die
zahlreichen in der Schweiz angesiedelten multinationalen Firmen wichtig sei. Äthiopien
sei nicht nur für Schweizer Investitionen bedeutend, sondern spiele – wie an der
Immobilienbotschaft 2022 zu erkennen – auch im Bereich der internationalen
Beziehungen eine wichtige Rolle für die Schweiz. Auch die Aktualisierung des
Abkommens mit Armenien trage zu mehr Rechtssicherheit und zur Verhinderung von
Abkommensmissbrauch bei. Die grosse Kammer trat einstimmig auf die
Abkommensentwürfe ein und nahm jenes mit Äthiopien mit 130 zu 31 Stimmen (bei 17
Enthaltungen), jenes mit Armenien mit 136 zu 30 Stimmen (bei 17 Enthaltungen) deutlich
an. Die Gegenstimmen und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 16
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Aussenwirtschaftspolitik

Im September 2019 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Irland. Darin hielt er fest, dass im Rahmen des
BEPS-Projekts der OECD Änderungen an mehreren Doppelbesteuerungsabkommen der
Schweiz vorgenommen werden müssten. Unter anderem machten die neuen Richtlinien
Anpassungen an den Bestimmungen des bilateralen Abkommens mit Irland nötig,
welche mittels eines Änderungsprotokolls implementiert werden sollten.
Der anwesende Bundesrat Ueli Maurer erklärte in der Frühjahrssession 2020 im
Nationalrat, dass es sich im vorliegenden Fall um die Einführung einer Schiedsklausel
handle, welche die Rechtssicherheit im Hinblick auf die Vermeidung von
Doppelbesteuerung erhöhe. Die WAK-NR hatte sich mit grosser Mehrheit für die
Annahme der Änderungen ausgesprochen. Dafür setzten sich auch die Sprecher aller
Fraktionen mit Ausnahme der SVP ein. Dementsprechend nahm der Rat das Geschäft
mit 152 zu 26 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) klar an. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2020
AMANDO AMMANN
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